
Haushaltsvermerk - Ausgaben

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3002 Tit. 981 07.

Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung
gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

1.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 3002 Tit. 381 07.

Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung
gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

2.

Die Gesamtausgaben für Projektträger und Projektbegleiter dürfen den Betrag von 76.510 T€ nicht überschreiten. Abweichungen
bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

3.

Auszug aus dem Bundeshaushaltsplan 2008BMF Abteilung II
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